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Der Risikoausgleich
zwischen den Kranken-
kassen und die Mass-
nahmen zur Verstar-
kung der Solidaritiat im
revidierten Kranken-
versicherungsgesetz
sind als taugliche Uber-
gangsiosung anzusehen.
Langerfristig unum-
ganglich ist der Wechsel
von der unsozialen
Kopfprimie zur Pra-
mienbemessung nach
wirtschaftlicher Stirke.

Langfristig weg
von der unsozialen
Kopfpramie

Die prekare Situation in
unserem Gesundheits-
wesen und in der Kran-
kenversicherung im be-
sonderen kann meines
Erachtens etwa folgen-
dermassen umschrie-
ben werden: Jeder
macht, was er will, kei-
ner macht, was er soll;
aber alle machen mit,
besonders wenn es um
die Verteidigung der ei-
genen Interessen geht!
Bundesrat Cotti um-
schrieb das dringend re-
visionsbeddrftige Kran-
kenversicherungs-Ge-
setz (KVG) mit folgenden
Worten: Unter allen Elementen unseres
sozialen Versicherungssystems ist die
Krankenversicherung bei weitem dieje-
nige, die am wenigsten sozial ausge-
prégt ist.

Seit Jahrzehnten versuchen sich die Be-
teiligten in unserem Gesundheitswesen
in einer Art Selbstbedienungsmentalitét
schadlos zu halten. Dabei 6ffnet sich ein
immer tieferer Graben zwischen Gewin-
nern und Verlierern. Wirtschaftlich Bes-
sergestellte gehdren bestimmt zu den
glicklichen Gewinnern, weil sie seit jeher
vom unsozialen Kopfpramiensystem
profitieren, das ihnen eine Grundversi-
cherung zu Ausserst glinstigen Bedin-
gungen ermoglicht. Auf Verliererseite
stehen die sozial schlechter Gestellten,
die mit einer Selbstzahlungsquote von
24 Prozent in Europa einsam an der
Spitze sind. Die kontinuierlich anstei-
genden Kosten liessen die Prémien der-
art in die H6he schnellen, dass sie mitt-
lerweile bis weit in die Mittelschicht hin-
ein untragbar werden. Nach verschiede-
nen gescheiterten Revisionsversuchen
war es hdchste Zeit, in einem erneuten
Anlauf einen Ausgleich zwischen Ge-
winnern und Verlierern zu schaffen und
damit das KVG von der nicht gerade
schmeichelhaften Umschreibung zu
entlasten, das unsozialste unter allen
Sozialversicherungs-Gesetzen zu sein.
Der Bundesrat stellte in seiner Botschaft
zur Revision des KVG die Verstéarkung
der Solidaritat in den Vordergrund. Diese
Zielvorgabe hat in der Zwischenzeit an-
gesichts der momentanen wirtschaftli-
chen Lage noch an Bedeutung gewon-

nen. Uber 170000 ar-
beitslose Menschen
und Uber 500000 Men-
schen, die unter die
«Neue Armut» zu zéhlen
sind, sollen uns Mah-
nung sein, diese Ziel-
vorgabe im Dschungel
der Interessenkonflikte
nicht aus den Augen zu
verlieren. Der Bundesrat
und das Parlament tra-
gen die alleinige Verant-
wortung, wenn sich un-
sere Gesellschaftimmer
augenfélliger in zwei
Klassen spaltet: in eine
erste Klasse, welche die
Krankenkassenpramien
aus eigenerwirtschafteten Mitteln be-
zahlen kann, und in eine zweite, die sich
dicse elementare Absicherung gegen
die Folgen von Krankheiten nicht mehr
leisten kann und staatlich unterstitzt
werden muss. Verstarkung der Solida-
ritat in der Krankenversicherung heisst,
deren rasanten Zerfall aufzuhalten. Be-
sonders éltere Versicherte und Personen
in einem schlechten Gesundheitszu-
stand haben heute schwerwiegende
Nachteile in Kauf zu nehmen. So ist ein
Wechsel zu einer anderen Kasse prak-
tisch ausgeschlossen, da die neue
Kasse von &lteren Versicherten eine
hoéhere Pramie verlangen kann.

Verschiedene Massnahmen im neuen
KVG dienen zur Verstarkung der Solida-
ritat. Eine davon ist die Aufhebung der
Pramienunterschiede nach Eintrittsalter
und nach Geschlecht sowie die Auf-
hebung der Sonderpramien in Kollek-

Von Werner Jori, Nationalrat

Das Kopfpramien-
system hat aus-
gedient und kann
nicht mehr als
tauglich bezeichnet
werden.
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tivvertragen. Die faktische Pramien-

gleichheit maciit eine uneingeschrénkte
Freiziigigkeit moglich, das heisst: jede
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Person kann, unabhéngig von Alter, Ge-
schlecht und Gesundheitszustand, frei
den Versicherer wahlen; einzige Aus-
nahme von der Einheitspréamie pro
Kasse und Region: die Pramien der min-
derjahrigen Versicherten durfen niedri-
ger sein als diejenigen der Erwachsenen.

Uber 50 Prozent
der Versicherten
konnen ihre
Absicherung gegen
die Folgen von
Krankheiten nicht
mehr aus eigen-
erwirtschafteten
Mittein bezahlen.

All diese Massnahmen zur Verstérkung
der Solidaritat in der sozialen Kranken-
versicherung erfordern die Einfuhrung
des Versicherungsobligatoriums. Das
Versicherungsobligatorium ist also nicht
Selbstzweck, sondern ein unverzichtba-
res Instrument zur Gewahrleistung einer
verbesserten Solidaritat. Die Solidaritat
kann zwischen Gesunden und Kranken
nur spielen, wenn die Solidaritat zwi-
schen den Versicherungen eingefiihrt
wird. Dieser sogenannte Risikoausgleicn
bewirkt, dass die Versicherungen, wel-
che Uber einen Bestand mit geringem Ri-
siko verfligen, weil ihre Versicherten jung
und gesund sind, die vermehrte Last der-
jenigen Versicherungen mittragen soll-
ten, die eine kostspieligere Risikostruk-
tur haben mit mehr Betagten und Frauen.
Wir fordern den Risikoausgleich als un-
erlassliche Dauermassnahme, da bei-
spielsweise die Kostenunterschiede
zwischen Alten und Jungen immer be-
stehen bleiben werden und ausgegli-
chen werden mussen. All diese Mass-
nahmen zur Verstéarkung der Solidaritat
und die Einfihrung des von unserer Seite
seit langem geforderten Versicherungs-
obligatoriums finden unsere Unterst(t-
zung und bedeuten einen echten sozia-
len Fortschritt. Sie fanden auch auf
Druck unserer Initiative fir «eine ge-
sunde Krankenversicherung» im Vor-

schlag des Bundesrates Aufnahme. Eine
Verstarkung der Solidaritéat wird im wei-
teren erreicht, indem die Beitrdge von
Bund und Kantonen ausschliesslich zur
Pramienverbilligung an wirtschaftlich
Schwaéchere eingesetzt werden. Auf
diese Weise wird die Solidaritat zwi-
schen Menschen mit unterschiedlichen
Einkommen ein klein wenig verbessert.
Das vorgeschlagene Subventionie-
rungssystem sieht vor, dass denjenigen,
bei denen die Pramie einen bestimmten
Prozentsatz ihres Einkommens Uuber-
steigt, vom Staat die Differenz zwischen
dieser Grenze und dem effektiven Pra-
mienbetrag zurlickerstattet wird. Da die
Subventionen von Bund und Kantonen
fur diesen sozialen Ausgleich aus-
schliesslich aus Steuereinnahmen ge-
spiesen werden, wird nicht nur die Art
der Pramienverbilligung, sondern auch
deren Finanzierung die Solidaritat zwi-
schen «arm» und «reich» verbessert. Sie
ist aber meines Erachtens ungeniigend,
weil das Kopfpramiensystem an sich un-
sozial ist. Es kann auch nicht mit Hilfe
einer komplizierten Pramienverbilligung
substantiell verbessert werden. Echte
Solidaritat wére in diesem Punkt erst mit
der Pramiengestaltung nach der wirt-
schaftlichen Starke erreicht, wie es in
allen européischen Industrielandern so-
zialer Standard ist und als Hauptforde-
rung in unserer Initiative steht. Im Grund-
satz kdnnen wir der Pramienverbilligung
nur als Ubergangslésung auf dem Weg
zu einer sozial gerechten Pramienerhe-
bung zustimmen. Das Kopfpréamiensy-
stem hat ausgedient und kann im Ernst
nicht mehr als tauglich bezeichnet wer-
den, wenn Uber 50 Prozent der Versi-
cherten ihre Absicherung gegen die Fol-
gen von Krankheiten nicht mehr aus
eigenerwirtschafteten Mitteln bezahlen
kénnen, zu Subventionsbeztigern wer-
den und in eine unerwiinschte Abhén-
gigkeit gegenliber dem Staat geraten.

Im weiteren sind wir nur bereit, das Sy-
stem «Pramienverbilligung» als Uber-
gangslosung zu akzeptieren, wenn
deren Finanzierung gesichert ist. Der
Passus im entsprechenden Artikel, wo-
nach die Bundesgelder in Abhangigkeit
zur Finanzlage des Bundes gesprochen
werden, bereitet mir Sorge. Frau Bun-
desratin Dreifuss hat aber zu dieser
Frage eine klare und verbindliche Ant-
wort abgegeben und die Bundesgelder

zur Pramienverbilligung als gesichert
bezeichnet.

In einer ersten Beurteilung bewerte ich
das durch den Nationalrat verabschie-
dete KVG als genligend. Wichtige Anlie-
gen wie die obligatorische Versicherung,
die volle Freizligigkeit und die Pramien-
gleichheit zwischen Frau und Mann bei
der Gi 'ndversicherung sind auf gutem
Weg, missen aber méglicherweise tiber
eine  Referendumsabstimmung er-
kampft werden. Trotz wesentlichen Ver-
besserungen bleiben gravierende Méan-
gel bestehen. Es sind dies das fehlende
Obligatorium in der Taggeldversiche-
rung und die Mutterschaftsversiche-
rung, die als verfassungsmassiger Auf-
trag nicht realisiert wurde. Was die Ko-
stendampfung betrifft, sind wir auf hal-
bem Weg steckengeblieben. Dem Bun-
desrat wurde die Kompetenz zur Glo-
balbudgetierung und zur Beschrénkung
der Zulassung von Leistungserbringern
in Zeiten von aussergewohnlichen Ko-
stensteigerungen nicht erteilt. Die Kan-
tone werden mit einer Kann-Formulie-
rung ermachtigt, mit Globalbudgets zur
Kostenddampfung einzugreifen.

Die Vorlage geht nun zurlick an den
Standerat, der in der Dezember-Session
das Geschaft behandeln wird. Es ist zu
hoffen, dass er mit dem Erreichten be-
hutsam umzugehen weiss und die Ziel-
vorgabe der Revision stets vor Augen

Der Spielraum fiir
Verschlechterungen
der Vorlage ist eng.

behalt, namlich die Solidaritat in der so-
zialen Krankenversicherung zu verstér-
ken und im Sinne der vielgeriihmten Op-
fersymmetrie Gruppeninteressen hinter
das Gemeinwohl zu stellen. Der Spiel-
raum fur Verschlechterungen der Vor-
lage, wie sie vom Nationalrat verab-
schiedet wurde, ist eng und kann nicht
ohne Folgen beliebig erweitert werden.
Wir haben uns in wichtigen Fragen kom-
promissbereit gezeigt und stehen noch
hinter der Vorlage. Dies im Gegensatz
zur Mehrheit der FDP-Fraktion, die mit
der Ablehnung in der Gesamtabstim-
mung als Bundesratspartei eine sozial-
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politisch fragwiirdige Haltung im Fahr-
wasser der dussersten Rechten (Auto-
partei und Schiweizer Demokraten) eini-
genommen hat. Auch bei der Freisinni-
gen Partei sollte die Einsicht reifen, dass
wir uns eine Null-Lésung gegentiber un-
seren Birgerinnen schlicht und einfach
nicht leisten kénnen und eine tragbare
Lésung nur uber den Kompromiss er-
reicht werden kann. Im Dreiecksverhalt-
nis Versicherte, Versicherungen und Lei-
stungsanbieter mussen alle Partner
Haare lassen.

Was passiert in der Zwischenzeit mit un-
serer Initiative fir «eine gesunde Kran-
kenversicherung»? Neben dem nicht zu
unterschitzenden Einfluss auf die Revi-
sion des KVG kann ich getrost festhal-
ten, dass es unserer Initiative wie einem
guten Wein geht, namlich dass sie mit
zunehmendem Alter immer besser wird.
Sie kommt bestimmt nicht vor der Refe-
rendumsabstimmung Uber das revi-
dierte KVG vor das Volk. Sollte die KVG-

Neben dem nicht zu
unterschitzenden
Einfluss auf die
Revision des KVG
kann ich getrost
festhalten, dass es
unserer Initiative
wie einem guten
Wein geht: Sie wird
mit zunehmendem
Alter immer besser.

Revision scheitern, hielt der Bundesrat
in seiner Botschaft zu unserer !nitiative
ausdriicklich fest, miisste er mdglicher-
weise seine Haltung ihr gegeniiber an-
dern.

Der Schweizerische Gewerkschafts-
bund und die Sozialdemokratische Par-
tei haben 1986 ihre Volksinitiative mit
110000 Unterschriften eingereicht. Ein
wichtiger Schwerpunkt der neuen Kran-
kenversicherung wére neben dem Versi-
cherungsobligatorium bei der Kranken-
pflege die obligatorische Taggeldversi-

cherung fiir alle Arbeitnehmerinnen und
die Moglichkeit fiir Nichtversicherte, sich
ihr anzuschliessen. Fur die Taggeldver-
sicherung wird die Finanzierung ab-
schliessend in Prozenten des versicher-
ten Einkommens festgelegt. Bei der
Krankenpflegeversicherung wird ledig-
lich festgehalten, dass die Subventionen
des Bundes und der Kantone minde-
stens 25 Prozent der Gesamtkosten ab-
decken missten. Im weiteren wirden
die Beitrage der Versicherten nach
Massgabe der wirtschaftlichen Lei-
stungsfahigkeit abgestuft. Die Arbeitge-
ber hatten sich an den Pramien der Ar-
beitnehmer zur Halfte zu beteiligen. Die-
ser Systemwechsel von der unsozialen
Kopfpramie zur Prémienbemessung
nach wirtschaftlicher Stérke ist der
grosse sozialpolitische Zankapfel der In-
itiative. Die Arbeitgeberverbénde gies-
sen mit der Frage «Wollt ihr mehr Lohn-
prozente?» wohlweislich Ol ins Feuer,
um von der viel wichtigeren Frage abzu-
lenken, ob sie bereit wéren, die hélftigen
Pramien ihrer Arbeitnehmer zu tiberneh-
men. Deshalb méchte ich kurz auf die
zwei Punkte eingehen, namlich auf die
Belastung der Arbeitgeber durch Sozial-
versicherungsbeitrage in der Schweiz im
européischen Vergleich und auf die
Frage nach der Préamienbemessung
nach der wirtschaftlichen Starke der Ver-
sicherten.

Tatsache ist, dass, wenn je die Prdmien
fur die Krankenpflegeversicherung tber
Lohnprozente finanziert wirden, die
schweizerischen Arbeitgeber immer
noch mit Ausserst tiefen Sozialbeitragen
im internationalen Vergleich rechnen
kénnten. Eine Studie zeigt (NZZ-Artikel
«Gesundheitskosten im internationalen
Vergleich» vom 19. Marz 1992), dass die
Schweizer Arbeitgeber mit ihren Sozial-
versicherungsbeitragen 8,8 Prozent der
Gesundheitsausgaben mittragen, im
Vergleich zu 31,9 Prozent im euro-
paischen Vergleich. Die zitierten Zahlen
sind im NZZ-Artikel mit dem Titel
«Schwache Belastung der Arbeitgeber
durch Gesundheitsausgaben» verse-
hen. Es kann also in keiner Art und Weise
von unverkraftbaren und wettbewerbs-
behindernden Beitragen gesprochen
werden. Weil solch klare Zahlen das Ar-
gument der Wettbewerbsverzerrung wi-
derlegen, operieren die Arbeitgeber mit

dem Schlagwort «Lohnprozente». Dabei
ist festzuhalten, dass die Initiative aus-
drticklich nicht von lohnprozentualer Fi-
nanzierung spricht, sondern bewusst
viel Spielraum auf Gesetzesstufe offen
lasst. Es sind durchaus verschiedene

Auch wenn je die
Pramien fiir die
Krankenpflege-

versicherung uber

Lohnprozente
finanziert wiirden,
konnten die
schweizerischen
Arbeitgeber immer
noch mit ausserst
tiefen Sozial-
beitragen im inter-
nationalen Vergleich
rechnen.

Modelle zur Beitragserhebung mdglich
und in Anlehnung an die Durchfiihrung
der Arbeitslosen- oder Unfallversiche-
rung denkbar. Ein zweigeteiltes System
hitte Wettbewerbscharakter, indem fiir
Arbeitnehmer durch den Arbeitgeber
Kollektiv-Vertrage bei Versicherungen
abgeschlossen werden kénnten und fir
alle anderen ein Individual-System mit
Pramienverbilligung nach wirtschaftli-
cher Starke den notwendigen sozialen
Ausgleich zu schaffen hatte.

Die mittelfristige Zukunft unserer Kran-
kenversicherung wird einen System-
wechsel in der Pramienerhebung brin-
gen miissen. Im Moment miissen wir un-
sere Krafte auf die Realisierung der KVG-
Revision konzentrieren, um damit ein er-
stes Etappenziel zu erreichen. Nur auf
diese Weise wird es uns gelingen, aus
der kranken Krankenversicherung einen
tragfahigen Pfeiler unserer sozialen Ab-
sicherung zu machen, die vom unrihm-
lichen Ruf, die unsozialste aller Sozial-
versicherunger zu sein, befreit wird.

RURNDSCGIIAT



	Langfristig weg von der unsozialen Kopfprämie

